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In diesem Zustand fand im I. 1789 die National - Ver¬
sammlung die Gerichts-Verfassnng ihres Vaterlandes. Dieselbe
zu vereinfachen, und mit den Wünschen und bessern Einsichten
der neuern Zeit in einen nähern Einklang zu bringen, war ei¬
ner der Gegenstände, welchem sie sehr bald ihre ernstlichste
Sorgfalt widmete. In demselben Dekret vom 4teu August
1789, wodurch sie die Verkäuflichkeit der Justitzstellen abschaffte,
tM. s. S. 634) verordnete sie auch, daß die Gerechtigkeit un-
entgeldlich ausgtheilt werden sollte. Den 31sten März des fol¬
genden Jahrs 1791 stellte sie sich selbst zehn Fragen, von deren
Lösung die künftige Form der Gerichts-Verfassnngim wesentlichen
abhängen sollte. Nachdem diese durch die Dekrete (vom 30stcn
April — 27stcn Mai 1790) erfolgt war (vssenno ooll. gon-
krsne. wm. 111. x. 183) griff sie das Hauptwerk an; so daß
schon am I6ten August desselben Jahres (1790) das wichtige
Dekret über die Organisation der Gerichte (sur 1'orgslli8stion
juclioisire) *) erschien (Desenno wm. III. p. 188 — 242),
welchem sich die spätern Dekrete (vom 19ten Juli und vom
16ten September 1791) über die Einrichtung der Polizei-, Cor-
rectionncllen-und Criminal-Gcrichte, so wie das Verfahren vor
denselben, und endlich das Straf-Gesetzbuch (ooäo xensl) vom
25stcn September 1791 anschlössen, (vezonne wm. III. x. 3(A,
325, 352). — So sehr auch in Frankreich von dem ersten An¬
fang der Revolution bis zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt die
Grundsätze und Ansichten gewechselt haben, so sind doch die
Bestimmungen dieser Dekrete die Grundlage der ganzen Ge-
richts-Verfassung geblieben; so daß das Studium derselben Je¬
dem, der die jetzt geltenden Gesetzbücher gründlich kennen ler-

*)Das Dekret vom 25sten August und 2ten September, das
vom 6ten und 7tcn September, das vom 14ten und 18ten
Oktober, das vom 15ten Dezember 1790; nebst dem vom
29sten Januar, dem vom Uten Februar und 6ten Mär;
1791 sind als ergänzende Theile desselben anzusehen, (vs-
seil. wm. III. x. 243, 247, 257, 278, 281, 285).
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neu will, auch noch unentbehrlich ist. Wir wollen uns daher
bemühen, die merkwürdigstenBestimmungen im Auszug hier an¬
zuführen.

Nach dem ersten dieser Dekrete (vom 16. August 1790)
sollte die Oeffcntlichkeit des Verfahrens sowohl in Civil- als
Criminal- Sachen Statt finden. (tit. 2. srt. 14). *) In Crimi-
nal-Sachcn ward übcrdem das Geschwornen - Gericht eingeführt
(srt. 15). Jeder erhielt das Recht, sich selbst sowohl schrift¬
lich als mündlich zu vertheidigen (srt. 14). Niemand konnte
seinem natürlichen Richter entzogen werden, und dem gemäß
sollten alle Evocationcn und jede Beilegung einer Gerichtsbar¬
keit an besondere Personen und in besondern Fällen, eben so
alle Vorrechte und Privilegien in Prozeßsachen aufhören tut. 2.
s> t. 16,17,18). Alle Ausnahme-Tribunale, welche über beson¬
dere Gegenstände und Personen urtheilten, wurden aufgeho¬
ben. **) Ausgenommen waren hiervon einzig Handelssachen,

*)„Die Verträge der Advocaten, die Berichte, die Urtheile,
sollten öffentlich seyn." In Beziehung auf das Abstim¬
men der Richter sehe man S. 379. Not. ***)

**)Es gab dieser Privilegien und Ausnahme-Tribunale eine
ziemliche Menge. Von einigen derselben haben wir schon
gesprochen,und von den andern wird im 2ten Theil näher
geredet werden. Um dem Leser eine kurze Uebersicht der¬
selben zu geben, wollen wir hier einige Artikel aus dem
Dekret der National-Versammlung vom 6. und 7. Septbr.
1790, wodurch noch bestimmter alle Privilegien und Aus¬
nahme-Tribunale, und überhaupt alle in dem Dekret über
die Justitz-Organisation nicht genannten, für aufgehoben er¬
klärt wurden, mittheilen. „ srt. 10- moyen stes stisposi-
rion» contenues staas los artieles prvoestens, les eleo
Uons, greniers ä sei, furistictions stes trsites, gruerie»,
rnsitrises stes esux et korets, buresux stes 6usnees, ju-
riäiotions et cours stes uiounoies et les cours stes
slstes seront supppirue's." — „srt. 11. K>es tribunsux
ä'smirsute ct les xrvvotes ste Is uisrine subsisteronl:
susgus eo gue.on sit pourvu ü Is policc
<lo Is nsvigstion eto. " — „ srt. 12. wo^on ste l'a-
liolition cle Is l'eostslitö les cbsmbres stes comptcs ste-
rneurcront sug^rimees sussitvt gu'il surs etc pourvu
s uu uouvcau regime ile comptabilite." — „srt. 13.
........ l,es cowmittimus an graust ot au xctit
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für deren Entscheidung eigene Handelsgerichte (ur. 12) ange¬
ordnet oder vielmehr beibehalten wurden. Auch diejenigen
Fälle kann man als Ausnahme ansehen, deren Entscheidung
auf eine Anklage des gesetzgebenden Korps dem hohen Natio¬
nal-Gerichtshof aufbewahrt war (Dienst-Verbrechen der höch¬
sten Beamten u. d. g.). Von demselben geschieht indessen in
den Dekreten über die Justitz - Organisation keine Erwähnung,
sondern er ward durch die Eonstitution selbst (tit. 3. eknx. v.
srt. 23), welche den I4ten September 1791 die königl. Geneh¬
migung erhielt, eingesetzt. — Die Verwaltung ward von der
Justitz durchaus getrennt, und den Richtern jedes Einschreiten
in Verwaltungs - Sachen unter Strafe der Pflichtverletzung
(n peiae äe korlnitnre) verboten (lleer. 3. 16- ^ont. 1790.
t,l. 2. srr. 13). Eben wenig kam denselben ein Antheil an
der Gesetzgebungzu. Sie wurden verpflichtet die ihnen zuge¬
sendeten Gesetze ohne weiteres in ein besonderes Register ein¬
zutragen und bekannt zu machen (art. 11 ); auch durften sie

-keine Vorschriften über das Verfahren vor Gericht oder über
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«eenn, los Iettre8 lle Asrlls - ßsrllienne, los privilögos
lle clerientnre, «lo sobolaritö, llu svol flo» eliätelet8 lle
Dsri8 , Orlesn8 et Montpellier, äe8 t>onrgvoi8 lle I»
vills cle ksri8 et cle tonte sutre ville lln ro^sume, et
en gvnersl tou8 >68 privilöge8 et nttril>ution8 en ins-
tiere ile jurilliotion; en8elnl»Ie ton8 I«8 tridunnux cle
Privilegs ou ll'nttridntion, tel8 gne Ie8 rec^nete8 «In ps-
Isi8 et lle l'llotel, Io8 eon8ervstion8 cle8 privilegen lle8
nniver8ite8 , lss oklieinliten, le ^rsnll eon8eil. In pre-
vote lle l'iiotel, In jnrillietion prevötnle, Io8 8ieAe8 cle
In eonnetndlie, le tridnnni clo8 msreebnux cle strsnoe,
et generslernent tou8 Iö8 tridnnsux, aakres ceaa?
etaäÜL Mr 7a ootrskrtalro», sont 8upprin>e8 et
sl»oli8." — „ nrt. ^n mo^en lle In nouvelle in8ti-
tutioa et orAsni8»tion llö8 tridnnsux, ponr le 86rvies
äe In juricliotion, tou8 eeux notuellement exi8tsnt 80 U8
le titre lle viguerie8, cllntellenie8, prevöte8, vieomte8,
8oaeel>sll88ee8, dsilligA68, ebntelet8, pre8illiaux, oon8eil
provineisl ll'^rtoi8, eon8eil8 8upvrieur8 et I^srlement,
et gsnernlement to»8 Ie8 tridnnsux ll'sneienne oren-
tion, sous zueigne titre et llenominstion, gue oe 8oit,
llemeureront supprimes." — (I1e86nne voll. Asnör.
könne. tom. III. p. 249 — 250).
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die Auslegung der Gesetze erlassen, (wie deren früher wohl die
Parlamente unter dem Titel: srröts äo rvAlomonl ergehen
ließen) »> t. 12). Bei allen Zweifeln und Bedenklichkeiten die¬
ser Art sollten Ort. 12) die Richter sich an die gesetzgebende
Versammlung wenden. Die Gerichte blieben also einzig auf
die eigentliche Gerechtigkeit--Pflege beschrankt, und Klagen
über die Handlungen der Verwaltungs - Beamten als solcher,
(z. B. über zu hohe Besteuerung u. d. g.z alles was conton-
rioux üäwinisrrank heißt) ward an andere Behörden verwie¬
sen. *)

2n Civil-Sachen wurden durchaus nur zwei Grade der
Gerichtsbarkeit (zwei Instanzen) zugelassen. **) Gegen die in
letzter Instanz erlassenen Urtheile fand kein anderes Rechtsmit¬
tel als das der Cassation Statt. Daher ward für das ganze
Reich Ein Cassations-Tribunal bestellt. Dasselbe sollte in Fal¬
len, wo entweder die gesetzlich vorgeschriebenen Formen ver¬
letzt, oder gegen den klaren Sinn des Gesetzes gesprochen wor¬
den, das Urtheil für nichtig erklären, jedoch in der Hauptsache

*)M. s. d. so eben in der Note schon angeführte Dekret
vom 6ten und 7ten September 1790 (ark. 1 —10) voson,
tom. lll. ji. 247-

**)Was hier über den Cassatious-Hof gesagt wird, kommt in
dem eben angeführten Dekrete vom 16. August 1790 nicht
vor. Auch von den zwei Instanzen wird in bestimmten
Worten darin nicht geredet. Das Allgemeine war schon
durch Beantwortung der Fragen, wovon wir oben gespro¬
chen haben, den Isten, 24sten und 26sten Mai 1790 ent¬
schieden. (Ilosennb tom. lll. x. 184). Ueber die Einse¬
tzung, die Befugnisse und den Geschäftsgang des Caffa-
tions-Hofes erschien den 27stcn November 1790 ein um¬
ständliches Dekret (vesonno tom. lll. x. 117), dessen we¬
sentlichste Bestimmungen in die erste Constitution (vom
3ten September 1791) tit. 3. clmp. V. »rt. 19, 20, 21, 22
(Hosen. tom. III. p. 37, 38) aufgenommen worden sind,
und größtenteils noch bestehen; so wie sie denn in die
verschiedenen Constitutionen, die dritte (vom 22sten Aug.
1795) Ut. 8- am. 254, die vierte (vom 13tcn Dezember
1799, wodurch die Consular-Regierung eingesetzt ward)
iit. 5. srt. 65, 66 fast wörtlich übergegangen sind. ve-
senne tom. lll. p. 95,130.



selbst kein Urtheil fällen , sondern sie an ein anderes Gericht
verweisen. Näheres von demselben sehe man im zweiten Band,
Abschnitt Vl.

Die unterste aber nicht die unwichtigste Stufe in der ge¬
richtlichen Hierarchie nahmen die Friedensrichter ein; welche
wohlthätige Einrichtung die National-Versammlungvon Eng¬
land nach Frankreich verpflanzte. Jedem Kanton ward ein sol¬
cher vorgesetzt. Die Gerichtsbarkeit desselben erstreckte sich so¬
wohl auf Civil- als auf Correctionnelle - und Polizei-Sachen.
Was die erstem betrifft, so entschied der Friedensrichter mit
Zuziehung von zwei Beisitzern (bis zu einem gewissen Werth,)
über alle rein persönlichen - und mobilaren- so wie überhaupt
über einige ihm noch besonders zugewiesenen Sachen und zwar
auch nach dem Werth derselben, entweder mit - oder ohne Appel,
wie schon oben (Z. 3. S. 328, 329) näher angeführt worden. *)
In sehr vielen andern Fällen mußte, ehe die Partheien ihre
Klagen vor Gericht brachten, ein Sühne-Versuch vor dem
Friedensrichter vorhergehen. Da indessen hierin das von der
Constituirenden eingeführte Verfahren von dem gegenwärtig
üblichen abwich, so wollen wir es unten umständlicher erklären.
Die Friedensrichter wurden überdem beauftragt, bei Erfüllung
von Erbschaften, wenn die Erben oder Einige derselben abwe¬
send waren, die Siegel anzulegen, und zwar ungeachtet aller
Einreden dagegen, über deren Werth das Districts-Gericht ent¬
schied. **) In ihrer Gegenwart und unter ihrer Leitung wur-

*) Deor. ä. 16. aout 1791. tit. 3. srt. 9,10» (Dosen. lern.
III. x>. 205).

Doer. tit. 3. srt. 11. M. v. Heer. ä. 6. ragrs 1791

srt. 7. (Dosen. tom. III. p. 285). Nach srt. 8 des letz¬tem Dekrets erhielten die Friedensrichter für diese Anle¬
gung der Siegel eine besondere Vergütung, deren Betrag
nach der Dauer der Zeit, die sie darauf verwenden, bestimmt
wird. Da dieses dem Grundsatz, daß die Gerechtigkeit
unentgcldlich verwaltet werden soll, scheinbar widerspricht,
so rechtfertigt sich das Gesetz deshalb. „I/spposition «los
soollös otsnt un soto pnremont rninistoriol ot oonser-

vstoiro il sers »Ilony su jugo so psix soux livrvs
ponr nao vsostion so trois bouros, ot vingt sous gour
tonlos los vsostionz suivsntos otc."



den auch die Berathungen der Mitglieder der Familie zur
Wahl eines Vormunds u. d. g. vorgenommen, jedoch mit der
Verpflichtung, die Entscheidung aller darüber entstehenden ge¬
setzlichen Streitigkeiten an die Distrikts - Gerichte zu verweisen.

Von den Funktionen der Friedensrichter in Criminal - Sa¬
chen (als Beamten der gerichtlichenPolizei) ist schon (tz. 4.)
das Nöthige erwähnt worden, und von denjenigen, die sie in
Polizei- und correctionnellen Sachen ausübten, wird sogleich
das Nähere angeführt werden.

Jeder Distrikt *) erhielt überdem ein Civil-Tribunal (tit. 4.
srt. 112), welches wenigstens aus fünf Richtern, den Präsi¬
dent mitgerechnet, **) vier Ergänzungs-Richtern (supploants),
einem Gerichts - Secretair und dessen Stellvertretern und den
nöthigen Beamten des öffentlichen Ministeriums, (wovon der
Erste den Titel königl. Kommissar loornmisssil'o <lu roi) erhielt)
bestehen sollte. Diese Gerichte waren, wenn sie aus sechs Rich¬
tern bestanden, in zwei Kammern getheilt. Jedes Urtheil in Sa¬
chen, wovon Appel Statt fand, und auch wo schon von einem
friedensrichterlichen Urtheil appellirt war, sollte wenigstens von
drei- und jedes andere in letzter Instanz erlassene wenigstens
von vier Richtern ausgehen, (rit. 4- srt. 7). In Sachen, de¬
ren Werth nicht über 1000 Livres betrug, entschieden die Di¬
strikts - Gerichte gleich in letzter Instanz. In den übrigen fand
zwar eine Appellation Statt; allein es waren dafür keine eigenen
Gerichte bestellt, sondern die Berufung ging von einem Districts-
Gericht an ein anderes (Door. ä. 16. ^ollt 1790- tit. 5, Do¬
sen. torn. m. x. 215). Es stand den Partheicn frei, sich über
irgend ein Tribunal im ganzen Reich zu vereinigen, dem sie die
Entscheidung in der Appellations - Instanz übertragen wollten
(srt. 2). Für die andern Fälle (wo sie sich hierüber nicht ei¬
nigten) ward bei jedem Tribunal eine Liste von sieben in der
Nähe befindlichen Tribunalen, wovon Eines wenigstens außer¬
halb des Departements genommen ward, angefertigt, wohin

*)Ein Distrikt kam nahe überein mit dem, was jetzt ein Ar-
rondissement heißt.

**)Der zuerst ernannte Richter war zugleich Präsident des
Tribunals, (tit. 4. srt. 3- Dosen, toill. III. x. 208).
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alle Appellationen von den Aussprüchen des erster» Tribunals
gingen, (art. 4 , 5 ). Was die Wahl aus diesen sieben, in je¬
dem einzelnen Fall, betrifft, so konnte der Appellant sowohl als
der Appellat ohne Angabe der Gründe, drei derselben aus¬
schließen. (srt. 6 , 7). Der Appellant mußte dieses schon durch
den Act, wodurch er die Berufung einlegte, und der Appellat*)
durch eine dem Secretariat mitgetheilte Anzeige thun, und zwar
unter Strafe von dem Verlust dieses Rechts. Ort. 10,11).
Waren nur zwei Partheien, so blieb, wenn jede ihr Recht voll¬
ständig gebrauchte, nur Ein nicht ausgeschlossenesTribunal

oder in der ersten Instanz den nämlichen Vertheidiger hatten,
sich durchaus über die Tribunale, die sie ausschließen wollten,
vereinigen. Gab es in erster Instanz mehr als zwei Partheien
von verschiedenen Interessen, so ward die Zahl der Tribuna¬
le, die jede ausschließen konnte, so vermindert, daß immer
wenigstensEins übrig blieb, welches nicht ausgeschlossen
ward. So konnte z. B. bei einer Zahl von drei Partheien
jede nur zwei Tribunale- und bei einer Zahl von vier bis
sechs Partheien jede nur Eines der sieben Tribunale ausschlie¬
ßen. Stieg die Zahl der Partheien über sechs, so wandte der
Appellant sich an das Direktorium des Distrikts,**) welches
den sieben in der Liste enthaltenen Tribunalen so viele neue
hinzufügte, als es Partheien über sechs gab. (srt. 8,9). Bei

*)Was die Zeit betrifft, innerhalb welcher dieses geschehen
mußte, so heißt es tit. 5. al-t. 10. ls kuitsino
Dgnells sprss la siAnistoittioa <^ui leur ets lsits
clo I'sppel. " Dieses sind die acht Tage, innerhalb deren
nach der ehemaligen Gerichts - Verfassung der Appellant
seine Appellation zurücknehmen konnte. M. s. kerriors
Slt. sntici^»ör.

**) Die höchste Verwaltungs-Bchörde des Distrikts.

übrig, vor welches also die Sache gebracht ward. Ort. 12).
War dieses nicht, und es blieben mehr als Ein nicht ausge- !d
schlossenes Tribunal übrig, so hatte diejenige Parthei die Wahl, La
welche in der Appellations - Instanz zuerst vorladen ließ, und !n
bei gleichem Datum der Appellant, (art. 13). Waren mehr im
als zwei Parthcien, so mußten diejenigen, die dasselbe Interesse A
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allen vor die Distrikts-Gerichte gebrachten Civil - Prozessen,
mußten die Partheien im Anfang erklären, ob sie in letzter
Instanz beurtheilt seyn wollten. Willigten beide ein, so spra¬
chen die Districts-Gcrichte in letzter *) Instanz, (tit. 4. 6).
Das ganze Dekret vom löten August 1790 über die Justitz-
Organisation war, nebst allen folgenden, die S. 642 in der
Note erwähnt worden, nur ein vorläufiges, und ward von der
constituirendcnVersammlung auch nur als ein solches verkün¬
digt. „Das Gesetzbuch über das gerichtliche Verfahren"heißt
es (tit. 2. srr. 20) „soll umgeändert werden, so daß dasselbe
einfacher, schneller und minder kostbar wird." „Bevor die
National-Versammlung über die Vereinfachungdes gerichtlichen
Verfahrens verfügt hat" heißt es ferner srl. 34 des De¬
krets vom ötcn März 1791 **) „sollen die Anwälte genau das
durch die Verordnung vom I. 1667 und die spätern Gesetze
vorgeschriebene Verfahren befolgen." Doch wurden außer den
schon oben bemerkten noch einige andere Veränderungen einge¬
führt. Nach demselben Art. 34 des Dekrets vom 6. März 1791
ward es durchaus untersagt den Richtern eine Bittschrift einzurei¬
chen, um den Gegner vor Gericht laden zu dürfen, es wäre dann
um eine Abkürzung der Fristen nachzusuchen. Ferner sollte in
schriftlich verhandelten Sachen jede Parthei höchstens zwei
Schriften übergeben. Auch sollte an denjenigen Orten, wo es
gebräuchlich wäre, ein Inventarium der Beweisstückeanzufer-

*)Die National-Versammlungwar, wie man leicht denken
kann, der Appellation nicht günstig. Sie wünschte alle
Rechtsstreitigkeitcndurch Schiedsrichter in erster und zu¬
gleich letzter Instanz abgemacht zu sehen. „ I/si-Kitr-sAs
etgnt le mo^eii >6 plus rsisonnsblv cko teeminer los
conieskstions entre les oito^ens, les logislstur-es ns
^ourront kairs sueunes clispositions >^ui lenüroient ü
ckiminuer , soit Is ksveur soit lekliosoito lies oompro-
mis." (tit. 1 . srt. 1 ). Von den Ansprüchen der Schieds¬
richter fand nur dann eine Appellation Statt, wenn die
Partheien sich das Recht zu appelliren ausdrücklichvorbe¬
halten hatten, (nr. 1. srl. 4).

**)Uesen. wm. III. p. 285. Di.ses Dekret war eine Erläu¬
terung und Erweiterung desjenigen vom 16. Aug. 1790.
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fertigen, dasselbe nur summarisch aufgestellt werden. In Civil- ^
Sachen sollten (nach dem Dekret vorn löten Aug. 1790 tir. 8.
«rt. 2) die Beamten des öffentlichen Ministeriums ihren Dienst
uicht auf dem Weg der Klage sondern dem der Anträge aus- ^
üben. *) In Beziehung auf die roguöw «pvile wurden durch ^
das Dekret vom Uten Februar 1791 (kiesen, wm. III. x. 281) ' ^
einige Veränderungen eingeführt, die ihrem wesentlichen Inhalt Da¬
nach schon (Z. 3. S. 369) bemerkt worden. M

Den 28sten Februar 1791 erschien ein Dekret über die «ki
Maßregeln zur Erhaltrmg der den Richtern schuldigen Achtung B!
und der Ordnung in den öffentlichen Sitzungen, **) wovon v>!
ebenfalls schon (§. 3. S. 272) geredet worden. N

Die wenigen so eben angeführten Ausnahmen abgerechnet, U
ward, wie schon gesagt, das frühere Verfahren einstweilen bei- bch
behalten. Nur in Beziehung auf die Prozedur bei den Frie- Ur
dcnsgerichten enthalten die verschiedenenDekrete der Con-
stituircndcn umständliche Vorschriften; so wie es wegen der
Neuheit dieser Gerichte durchaus nothwendig war. — Schon ^
das allgemeine Dekret über die Justitz-Organisation (vom löten g,
August 1790) bestimmte die Competenz derselben. Diesem folgte ^
bald (den 14ten Oktober dcssclb. I.) ein Dekret, welches aus- P
schließlich über das Verfahren vor diesen Gerichten handelt, ^
und wodurch dasselbe eine der jetzt bestehenden fast gleiche Or- ^
ganisation erhielt. Ins Einzelne einzugehen würde hier zu ^
weitläufig seyn, und verweisen wir daher den Leser auf das ...
Gesetz selbst. (Dosen. wm. III. x. 257).

Das Dekret vom löten August 1790 hatte (ist. 10) unter —
dem Namen Sühne-Büreaus (Kureaux äe xsix) eigene Behör- >

*)„Vn oivil, los commlsssiros äu roi exoroeront lenk
ministere, non psr voie ä'setion msis seulomont psr
volle cle oeguisition, ilsns los ^rooes tlont los jngos
»Ul-ont etö saisis. " Hierdurch war also die alte Maxime „
„ le roi seul plsirlo pso pioeureni'" (M. s. S. 249Not.)
abgeschafft. Sie ward indessen durch das Gesetz vom lOten
Thermid. I. 4. not. 1,2 (Dosen. wm. IV. p. 155) wie¬
der hergestellt, nur daß natürlich das Interesse der Nepu-
blick statt des Königlichen gesetzt ward.

* *) Dosen. wm. 111. v. 263-
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den eingesetzt. Nach (tit. 10 - srt. 2,5) sollte in Civil - Dachen
keine Haupt-Klage (svtion prinoixslo) *) bei den Districts-
Gerichtcn angenommen werden, wenn der Kläger nicht eine
Bescheinigung des Sühne-Bureaus beibrachte, daß er seinen
Gegner vor dasselbe geladen, und daß dieser entweder nicht
erschienen, oder die Sühne fruchtlos versucht worden sey.
Das, etwa ein halbes Jabr später, erschienene Dekret vom
6ten März 1791 **) nahm indessen (srt. 18) alle Sachen,
welche den Staat, oder eine Gemeinde oder die öffentliche Ord¬
nung betrafen, und eben so Handelssachen von dieser Verpflich¬
tung aus. Bei allen Streitigkeiten zwischen Partheien, die in
dem Bezirk des nämlichen Friedensgerichts wohnten, und deren
Entscheidung nicht zur Compctcnz des Friedensrichters gehörte,
bestand ( 11600 . 0. 16. sollt 1790. tit. 10- srt. 1) das Sühne-
Büreau aus diesem und seinen Beisitzern. Uebcrdem sollte
(srt. 41 in allen Städten, wo sich ein Districts-Gericht befand,
ein besonderes Sühne-Büreau errichtet werden, dessen Mitglie¬
der, sechs an der Zahl, und worunter wenigstens zwei Rcchts-
Gelehrte (Komme» äo loi), von dem Gemeinde-Rath (oonseil
Alz'oersl clo Is commuoe) auf zwei Jahre gewählt wurden.
Vor dieses letztere Bürean gehörte die Ausgleichung 1) aller
Streitigkeiten zwischen Partheien, die nicht zu dem nämlichen
Friedcnsgericht gehörten***) und 2) aller derjenigen Sachen,wo
von einem friedensrichterlichen Urtheil an das Districts-Gericht
appellirt ward. ****) Ja selbst bei der Appellation von einem

*) OoO. ä. Proceß, oiv. srt. 48 hat dafür „ sucune äemsnäe
prinoipsle introäuotivo ä'instsnve ontre psrtie» ospsblo»
cie trsnsigor et sur lles mstiöres <zui penvent lltro li»
mstiöro ä'nno trsnssotiov. ^ M. s. Noch srt. 49 Und Di-
Aesu Drocoil. oiv. tom. I. lir. I. tit. 4. no. 1,2.

**)Deson. tom. III. p. 287. Derselbe srt. 18 erlaubte auch,
der Bestimmung des Dekrets vom 16tcn August 1790. tit.
10- srt. 6 gerade entgegen, alle conservatorischen Acte,
eine Beschlagnahme u. d. g. vor der Vorladung vor das
Sühne-Büreau vorzunehmen.

***)veor. 6. 16. ^ollt 1790. tit. 10. srt. 5.
****)Oeor. rl. 6. lllsrs 1791. srt. 21. (Dosen. tom. HI. p, 287).
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Distrikts - Gericht an ein anderes mußte der Appellant die Ge¬
gen - Parthei vor das Sühne-Büreau des Distrikts, wo die
Sache in erster Instanz abgeurtheilt war,*) laden lassen (pouo
Ltre conoiliöo sur I'gppel). Diese letztere Bestimmung (hin¬
sichtlich eines neuen Sühne-Versuchs bei der Appellation) ward
durch das, unter dem Direktorium erschienene, Gesetz vom 26.
Vcntose I. 4 (16. März 1796) abgeschafft. **)

Das Erkenntniß über eigentliche Polizei-Vergehen war,
nach dem Dekret vom 16ten August 1790 tit. 11, den Muni¬
cipalitäten beigelegt. Dieselben konnten (tit. 11. srt. 5)
nur zu einer Geldstrafe oder einer Hast von wenigen (drei bis
acht) Tagen verurtheilcn. Von ihren Urtheilen ging (srt. 6)
die Appel an das Distrikts-Gericht, welches in letzter Instanz
sprach, (rleor. 4. 16. sollt 1790- tit. 11 6t äeoi-. 6. 19. lluill.
1791. tit. 1).

Den 19tcn Julius 1791 erließ die Constituirende ein um¬
ständliches Dekret, welches sowohl das Verfahren und die Com-
petenz der Polizei- und correctionnellcn Gerichte ordnete, als
auch die Strafen der vor dieselben gehörigen Vergehen be¬
stimmte. (Dosen. tom. m. p. 303). Für die correctionnelle
Sachen ward (tit. 2. srt. 46 , 47 , 48 , 49 , 50) in erster In¬
stanz ein besonderes Gericht niedergesetzt, welches in großen:
Städten wenigstens aus drei Friedensrichtern, in kleinern aus
dem Friedensrichter und zwei Beisitzern bestand. Der Proku¬
rator der Gemeinde versah dabei die Stelle des öffentlichen
Ministeriums. Derselbe verfolgte auch die Vergehen sowohl
vor den Polizei- als correctionnellcn Tribunalen, doch stand
der beleidigten Parthei dieselbe Befugniß zu. Das Verfahren
vor den Polizei- und correctionnellen Tribunalen, (vor den
letzter» jedoch nur in erster Instanz) war dem gegenwärtigen

*)Deor. ä. 16- stallt 1790. tit. 10. srt. 7-

**) Dosen. ton». IV. p. 138. Das Gesetz enthält überhaupt
mehrere wichtige Bestimmungen. In blos Persönlichen so
wie in Mobilar-Sachen ward der Sühne-Versuch an das
Friedcnsgericht des Wohnorts des Verklagten verwiesen
u. s. 5



fast gleich. *1 Es wäre indessen za weitläufig, es hier um¬
ständlicher zn erklären, so daß wir auf das Gesetz selbst ver¬
weisen. (M. s. N. Nerlin Ikepers. srt. Nrikunsl äs polisv
»imxls st sorreotionnelle) ). Die Appellation von den hier
erwähnten correctionncllen Gerichten ging (vesr. ä. 19. äuill.
1791. iit. 2. srt. 61) an die Distrikts-Gerichte, welche in letz¬
ter Instanz entschieden.

Außer diesen öffentlichen Gerichten ordnete die National-
Versammlung zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen na¬
hen Verwandten, so wie zur Bestrafung jugendlicher Ausschwei¬
fungen noch ein häusliches, unter dem Namen Familien-Ge¬
richt (tribunsl äs Ismills) an, (Oscr. ä. 16. 1790
tit. 10 srt. 12— 17, M> V. vesr. ä. 6- lklsr» 1791. sit. 9-
Oesonne t. III. p. 233, 286). Wenn der Vater oder die Mut¬
ter, der Großvater oder der Vormund eines Kindes unter 20
Jahren sich unvermögend fühlten, dasselbe in Schranken zu hal¬
ten, so konnten sie es vor dem Familien-Gericht, welches we¬
nigstens aus sechs der nächsten Verwandten oder in Ermange¬
lung derselben auch aus Freunden bestand, verklagen, welches
dasselbe zu einer Einsperrung von einem ganzen Jahr ver-

*) Ueber das Verfahren vor den Polizei-Gerichten enthält das
Dekret vom 19ten Juli 1791 tit. 1 . folgende Bestimmun¬
gen, die Man Mit srt. 152, 153 d. soä. ä'in8tr. sriin.
vergleichen kann. sr t. 38. „Des per 80 nns 8 citss8 00 m-
psrvitront psr slls8 rusmss ou ^sr äss 6onäs8 äs pro-
Curstion sxvsisle: II i?)- surs ^oint ä'svouös sux tribu-
»sux äs polise munisipsls." srt. 39- „l-es pi-osss
vertzsux s'il sn s seront Iu8; le8 tvmoins, s'il ksut
en gjipelsr ssront sntsnäus; Is äsksnss ssrs proposöe,
los sonolusions ssronk äonnsss ^>sr Is provureur äs
Is sominuns ou 80 n 8uk>8titut; Is juASmsni ^röpsrs-
toirs ou äsünitik ssrs renäu sves sxprsssion äs ino-
tiks, äsns Is msms suäieuse, ou su plus tsrä äsns Is
suivsnrs." Nach rit. 2. srt. 6- d. soäs rursl (Oessnns
tom. V. p. 228) gehörte die Beurtheilung der Vergehen
gegen die Felder-Polizei entweder vor die Polizei- oder
correctionnellcn Gerichte, nachdem die darauf gesetzte Strafe
entweder eine Polizei- oder correctionnelle Strafe war.
Man sehe indessen noch näher Nerlin Hebert, srt. Oe-
lit rursl.
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urtheilen konnte. Dieses Urtheil ward indessen erst Doll;ei¬
gen, wenn es (art. 17) dem Präsident des Distrikts - Gerichts
vorgelegt war, welcher, nach Anhörung des Staats-Prokura¬
tors, die Vollstreckung erlauben oder verweigern, oder auch das
Urtheil mildern konnte.

Das Dekret vom I6tcn August 1790 enthalt über die Cri-
inknal-Justitz nur wenige einzelne Bestimmungen; (Z. B. daß
die Verhandlungen öffentlich seyn und Geschwornen zugezogen
werden sollen). Das Dekret vom 20sten Januar 1791 (Do¬
sen. wm. III. x. 291) holte dieses nach. Gemäß demselben
ward in jedem Departement ein besonderes Criminal-Gericht
eingesetzt. Jedes dieser Tribunale hatte seinen eigenen Präsi-
sident, Staats-Procurator, öffentlichen Ankläger und Gerichts-
Secretair. Uebcrdcm bestand es aus drei Richtern, die aber
nicht beständig bei demselben fungirtcn,'sondern, alle drei Mo¬
nate, abwechselnd aus den Mitgliedern der Distrikts-Gerichte
genommen wurden. Bei jedem Urtheil mußten (srt. 2) drei
Richter (den Präsident mitgerechnet) mitwirken. Das nähere
Verfahren vor diesen Gerichten ward erst durch das Dekret vom
16ten September 1791 geordnet, worüber im Vorigen schon
umständlich geredet worden. — Als ein neuer in dem ehemali¬
gen Frankreich unbekannter Beamter trat dabei der öffentliche
Ankläger auf, von dessen Funktionen und nähern Verhältnissen
zu dem Staats-Procurator (oominisssire 3n kioi) wir eben¬
falls schon das Wesentliche im Vorigen angeführt haben.*) **)
Er hatte die Oberaufsicht über alle Beamten der Sicherheits-
Polizci, und sollte vorzüglich darüber wachen, daß die Verfol¬
gung der Verbrecher mit der gehörigen Kraft und Schnelligkeit

*)Auch diese Familien - Gerichte wurden durch das Gesetz
vom 9tcn Ventos. I. 4 (28stcn Februar 1796) abgeschafft.
(Dosen. tom. IV. x. 135). Eigentlich waren sie "es schon
durch die Constitut. vom I. 3 (1795), indem sie in die¬
selbe nicht aufgenommen waren.

**) Näheres sehe man in dem Dekret selbst. Auch nach dem
voll. 3. 3. drum. s. 4. blieben die Funktionen des öffent¬
lichen Anklägers und seine Verhältnisse zu dem Staats-
Procurator (damals oommisssiro stn pouvoir exöoutik)
fast dieselben. M. s. dieses Gesetzbuch (art. 278—299).



geschehe. In der öffentlichen Sitzung des Criminal--Gerichts

trug er die gegen die Angeklagten gesammelten Beweise vor.

Nachdem die Geschwornen ihre Erklärung abgegeben, hörte

seine Wirksamkeit auf,*) und die des Staats-Procurators fing

an. Dieser letztere wachte darüber, daß allenthalben die gesetz¬

lichen Vorschriften und Formen beobachtet würden. Er trug

daher nach der Erklärung der Geschwornen auf die zu erken¬

nende Strafe an, legte, wenn es nöthig war, Cassation ein,

und betrieb die Vollstreckung der Urtheile; .welche Pflicht ihm

sowohl in Civil- als Eriminal-Sachen allezeit oblag, wenn bei

der Vollstreckung eines Urtheils die öffentliche Ordnung inte-

resfirt war. (Ueo-. 6. 16. 1790- rir. 9. srr. 5).

Was nun endlich noch die Ernennung der Richter betrifft,

so wählte die National - Versammlung hierin eine Maßregel,

welche mit den wahren Interessen des Volks eben wenig als

mit den Grundsätzen einer monarchischen Verfassung vereinbar

war. Die Richter sollten nämlich von dem Volk **) und zwar

nur auf eine bestimmte Zeit gewählt werden, wobei die Vori¬

gen immer wieder von neuem wählbar blieben. Die Mitglie¬

der des Cassations-Gerichts und der Distrikts - Gerichte, ebenso

die Präsidenten und öffentlichen Ankläger der Criminal-Gerichte

sollten von den Wahlversammlungen (ssseloklöos ölooroesles)

der Departements oder Distrikte , und zwar die Mitglieder des

*)Weun ein Angeklagter, den die Geschwornen frei gespro¬
chen hatten, noch eines andern Verbrechens beschuldigt
war, so konnte nach »in. 427 des Gesetzb. vom 3. Brüm.

I. 4 der Präsident entweder von Amtswegen oder auf den

Antrag des öffentlichen Anklägers verordnen,
daß er von neuem verhaftet ward. Das Dekret der Con-

ftituirenden vom I6ten September 1791 und eben so die

darüber erlassene Instruktion vom 29sten September 1791
spricht von diesem Fall nicht.

**) Wenn die Stellen nicht von jeher verkäuflich gewesen wä¬

ren, so würde wahrscheinlich Niemand gewagt haben, einen
solchen Vorschlag zu machen. Allein eben wegen dieser

Verkäuflichkeit, stand dem König schon lange das Recht, zu
den Richterstellen zu ernennen, nicht mehr zu. Es ward

also in dieser Hinsicht eigentlich Nichts neues eingeführt.
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Cassations- Gerichts auf vier Jahre, die der übrigen eben ge-

nannten Gerichte auf sechs Jahre, endlich die Friedensrichter

und deren Stellvertreter auf zwei Jahre von den Urversamm-

lungen (ss8vmklöes primäres) des Kantons gewählt werden.

Alle erhielten zwar ihre Bestallung vom König; 'allein

dieser durfte sie den vom Volk gewählten nicht verweigern,

(veer. 6. 16. ^our 1790. tit. 2. grt. 3,6). Nur die Wahl

der Staats - Procuratoren, die den Titel Kommissaire des Kö-

nigs erhielten, blieb dem König überlassen, welcher sie auf Le-

benszeit ernannte. Auf Lebenszeit wurden auch die Gerichts-

Secretarien (grokLers) sowohl der Distrikts- als Friedens,

Gerichte und zwar von den Richtern selbst gewählt. Die Ge-

richts-Secretarien bei den Criminal-Gerichten wurden von den

Wahlversammlungen, jedoch ebenfalls auf Lebenszeit, ernannt.

(Oosonne tow. HI. p. 191, 192, 204, 223, 227, 333).

Es gab auf diese Weise bei allen Gerichten keine auf Le,

benszeit ernannten Beamten, als die Staats-Procuratoren und >

die Gerichts - Secretarien. Erstere sollten dadurch gegen den

Hof, dem man mißtraute, eine mehr selbstständige Stellung

erhalten. Damit, wenn etwa keiner der vorigen Richter ei¬

nes Tribunals wieder gewählt würde- nicht das Tribunal selbst

mit allen Erinnerungen unterginge, mußte doch außer dem

Staats-Procurator, der kaum als ein Mitglied desselben anzu¬

sehen ist, noch ein beständiger Beamter dabei seyn. Man be¬

stimmte sich für den Gerichts - Secretair, dem auch die Aufbe¬

wahrung aller Acten anvertraut ist. Bei den Distrikts- und Frie-

dens-Gerichten war die Ernennung derselben den Richtern über,

lassen; bei den Criminal-Gerichten, wo die Richter jedes Viertel¬

jahr wechselten, ging sie von den Wahlversammlungen aus. —

Alle diese Bestimmnngen blieben während der Revolution (bis

zur Consular - Regierung) fast ungeändert. Die Richter wur¬

den durchaus vom Volk gewählt. Nur die Art wie- und die

Zeit für welche sie gewählt wurden, erlitten einige Abänderungen.

Nach der wilden Constitution vom I. 1793 (art. 95, 97, 100)

wurden alle Richter ohne Ausnahme uur auf Ein Jahr gewählt.

Die Criminal-Gerichte wurden nicht abwechselnd mit den Rich¬

tern der Civil-Gerichte besetzt; sondern das Volk wählte

(art. 97 ) besondere Richter dafür. Die Mitglieder der Civil,



Gerichte hießen (srt. 91) öffentliche *) Schiedsrichter (sr-Kitre,
puklies). Die Wahl der Staats - Procuratoren, welche den
Titel Kommiffarien der Nation (oomwisssiro» nsrion»ux) er¬
hielten, ging nach einem schon früher (den 23. Septbr. 1792)
erlassenen Dekret des Convents ebenfalls vom Volk aus. (Do¬
sen. wm. III. x. 465). Nach den beiden Dekreten vom 13tcn
und 20sten Oktober 1792 (Dosen, ikiä x. 466) wurden diesel¬
ben bei den Criminal-Gerichten ganz abgeschafft, und ihre
Funktionen dem öffentlichen Ankläger übertragen. Die Frie¬
densrichter, die Geschwornen-Anstalt und der Cassations-Hof
wurden und zwar mit denselben Attributionen beibehalten. (srt.
88 , 96 , 98 , 99). Von den Polizei- und correctionnellenGe¬
richten geschieht in der Constitut. vom I. 1793 keine Erwäh¬
nung. Daher blieb es bei den Bestimmungen der Constituiren-
den. — Den 3ten Brüm. I. 2 (24sten Oktober 1793) erschien
ein Dekret des Convents über das Verfahren vor den Civil-
Tribunalen, woraus schon früher (S. 294) Einiges angeführt
worden. Unter andern wurden die Anwälte Ort. 12) gänz¬
lich abgeschafft, und es blieb den Partheien überlassen, sich
durch Bevollmächtigte (siwples loaäo's llo pouvoir) vertreten
zu lassen. Denselben stand keine Klage wegen ihres Honorars
zu, doch konnten sie Ort. 15, 16) ihre Auslagen vor den Ge¬
richten wiederfordern. Die Richter sprachen (srt. 9) auf eine
bloße mündliche Vertheidigung oder auf eine Denkschrift, die
einer der Richter in der Sitzung vorlas. Sie konnten (art. 10),
um die Aktenstücke zu untersuchen, sich in ein besonderes Zim¬
mer zurückziehen, auch nach Umständen einen Bericht-Erstattet

*) Nach dem Dekret des National-Convents vom lOten Junr
1793 über die Theilung der Gemeinde-Güter (Kiens oom-
ruunsux) mußten (8eot. 5. srt. 3.4,5) alle Streitigkeiten,welche eine Gemeinde mit einem Privaten, oder auch mit
einer andern Gemeinde über irgend ein Eigenthum oder
nutzbares Recht hatte, durch eigentliche Schiedsrichter ent¬
schieden werden, welche die Partheien ernannten, und von
deren Aussprüchen keine Appellation Statt fand. Man
nannte sie deshalb auch „srkitros koroes." Das ange-
geführte Dekret enthält umständliche Vorschriften über das
Verfahren vor diesen Schiedsrichtern. (Deseone tow. >ll.
x. 65.)
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(rspxorteur) ernennen. Allein sie berathschlagten öffentlich und

stimmten laut. In ein noch näheres Detail einzugehen, läßt

die uns gesteckte Gränze nicht zu, und verweisen wir den Leser

auf das Dekret selbst. (Dosen. tom. III. x. 507).

Den 5ten Fructid. I. 3 (22sten August 1795) ward eine

neue (die dritte) Constitution eingeführt. Dieselbe enthält über

das Gerichtswesen weit mehrere und mehr ins Einzelne gehende

Bestimmungen als die beiden vorhergehenden. Die Richter

wurden (mit wenigen Ausnahmen *) (srt. 216) auf fünf Jahre

gewählt; doch waren sie von neuem wählbar. Die Staats-

Procuratoren, welche den Titel Kommiffarien der ausübenden

Gewalt (oommisssiros äu pouvoir oxöoutik) erhielten, er¬

nannte und entließ (srt. 216, 234, 245) das Direktorium nach

Gutdünken. Die Gerichts-Secretarien **) bei den Friedens-,

Handels-, Correctionnellen und Civil-Gerichten wurden (nach

dem Gesetz vom 19tcn Vendem. I. 4. srt. 24) von dem Tri¬

bunal, wobei sie fungirten, erwählt, und konnten von demselben

auch wieder entlassen werden. (llesenns r.IH. x.287). Jedes De¬

partement erhielt (srt. 216 der Constitut.) nur Ein Civil-Tribunal

von wenigstens zwanzig Richtern. Jedes dieser Tribunale theilte

sich in mehrere Sectionen. Nach dem Gesetz vom 19. Vendem.
I. 4 srt. 20 (vesori. t. n. x. 284) schieden, und zwar nach der

Reihenfolge (s tour äe rols), alle vier Monate aus einer

jeden Section zwei Richter aus, um in eine andere überzugehen.

Die Präsidenten der Sectionen wurden (srt. 221 der Constitut.)

von dem vereinigten Tribunal mit geheimer Abstimmung er-

*)Die Friedensrichter wurden (srt. 212) nur auf zwei Jahre
gewählt. Von dem Cassations - Gericht schied (srt. 259)
alle Jahre ein Fünftheil der Richter aus. Doch konnten

die Ausscheidenden sogleich wieder gewählt werden. Das¬
selbe galt von den Friedensrichtern.

**) Nach einem spätern Gesetz vom 28sten Frim. I. 5 (Dosen,
toi». IV. p. 168) wurden die Gerichts-Secretarien bei den

Friedens-Gerichten von dem Friedensrichter allein ernannt,

und konnten auch von demselben wieder entlassen werden.

Um dieses richtig zu verstehen muß man sich erinnern, daß

damals ein Friedens - Gericht aus dem Friedensrichter und
seinen Beigeordneten bestand.



nannt. *) Bei jedem Urtheil einer Section mußten (srt. 220)
wenigstens fünf Richter mitwirken. Die Appellation von dein
Urtheil eines Departements - Gerichts ging (srr. 219) in Civil-
Sachen an Eines der drei nächsten, die das Gesetz bestimmte. **)
Die Sitzungen aller Tribunale waren Ort. 208) öffentlich.
Die Richter stimmten und berathschlagten im Geheimen; allein
das Urtheil ward öffentlich ausgesprochen. Das gerichtliche
Verfahren im Ganzen blieb fast ungeäudert. (M. s. jedoch die
Note von S. 650 und von S. 654). Durch das Gesetz vom
9tcn Ventos. I. 4 (28sten Februar 1796, Hosen. win. IV.
I». 135) wurden überdem die gezwungenen Schiedsrichter (sr-
Litr-68 (oroös) abgeschafft, (M. s. d. Note von S. 657) , u. s. f.
Uebereinstimmendmit den Anordnungender Constituirenden,
ward (srr. 244 der Constitut.) in jedem Departement ein Cri-
minal-Gericht eingesetzt. Dasselbe bestand aus einem besonders
dafür erwählten Präsident, öffentlichen Ankläger und Gerichts-
Secretair, überdem aus vier Richtern, die aus den Mitglie¬
dern des Civil - Tribunals (den Präsident des letztem abgerech-

*)Nach dem Gesetz vom 4ten Brüm. I. 4 (26sten Oktober
1795) wählte jede Section ihren Präsident, und zwar so,
daß er seine Stelle bis zur Erneuerungder Sectionen be¬
hielt. Allein das Gesetz vom 27sten Ventos. I. 4 stellte
die von der Constitut. eingeführte Ordnung wieder her.
(Dosen. toin. IV. j-. 127,139).

s*) Man sehe die dem Gesetz vom 19. Vendem. I. 4 (Dosen,
toin. II. x. 291) beigefügte Tabelle. Den 17ten Frim.
I. 5 (7. Dezember 1796) erschien über diesen Gegenstand
ein besonderes Gesetz, welches sehr genaue Bestimmungen
über die Wahl des Tribunals, vor welches die Appellation
gebracht werden mußte, enthält. (Dosen. tom. IV. x. 166).
Waren nur zwei Partheien, so konnte jede (der Appellant
und Appellat) Eines der in der Tabelle enthaltenen Ge¬
richte ausschließen.Waren mehr als zwei Partheien, so
entschied, wenn sie sich nicht einigen konnten, das Loos.
Man sehe indessen das Gesetz selbst. Nach art. 28 des so
eben angeführten Gesetzes vom 19ten Vendem. I. 4 sollte
die Wahl des Appellations-Gcrichts, wie früherhin, gesche¬
hen; welches, da man die Wahl nicht mehr zwischen ste¬
hen, sondern nur zwischen drei Gerichten hatte, oft Schwie¬
rigkeiten verursachte.



riet) genommen wurden, und alle sechs Monate wechselten;
endlich ans einem Kommissair der ausübenden Gewalt, welcher
ebenfalls der bei dem Civil-Gericht fungirende, oder Einer sei¬
ner Substitnte war. Ueberdem erhielt (am. 233) jedes Depar¬
tement wenigstens drei und höchstens sechs cvrrectionnclle Ge¬
richte. Jedem derselben stand (wie schon früher S. 613,614 erin¬
nert worden), als Präsident ein Mitglied des Civil-Tribunals
vor, welches ebenfalls alle sechs Monate wechselte, und zugleich
die Stelle des Directors der Jury versah. Als Richter fun-
girtcn dabei zwei Friedensrichter der Gemeinde, in welcher das
Gericht seinen Sitz hatte, oder zwei Beigeordnete derselben;
auch war ein besonderer Staats-Procurator und GerichtS-Se-
crctair dabei angestellt. Die Appellation von den corrcction-
nellen Gerichten ging (am. 236) an das Criminal-Gericht des
Departements. Das Erkenntniß über Polizei-Vergehen ward
am. 233 dem Friedensrichter *) beigelegt, der in letzter Instanz
sprach, wodurch also in doppelter Hinsicht gegen die Bestim¬
mungen der Constitnirenden angegangen ward.

Bald nach der dritten Constitution, nämlich den 3tcu
Brüm. I. 4 (15ten Oktober 1795) erschien das Gesetzbuch über
die Vergehen und Strafen (ooclo äos llvllts er äos peines),
wovon im Vorigen schon sehr häufig die Rede gewesen und
dessen Character näher bezeichnet worden ist. Was das Ver¬
fahren in Criminal-Sachen betrifft, so ward das von der Con-
stituircnden vorgeschriebene fast beibehalten, und haben wir auf
die wenigen Abänderungen im Vorigen schon meistens aufmerk¬
sam gemacht. Dasselbe gilt auch von dem Verfahren in Poli¬
zei- und correctionnellcn Sachen; von dem letzter» jedoch nur
in erster Instanz. Das Verfahren, welches das Gesetzbuch vom
3tcn Brüm. für die zweite Instanz vorschrieb, kam dem jetzt
üblichen sehr nahe. In der öffentlichen Sitzung ward von
einem Richter ein schriftlicher Bericht über die Sache erstattet,
und darauf die Partheien, und, wenn es nöthig war, auch die

*)Der angeführte am. 233 der Constitut. erwähnt des Frie¬
densrichters allein. Aber nach dem (ooä. 6. 3. boum. a.
4- am. 151), der dieses näher erläuterte, sprach über Po¬
lizei-Vergehen der Friedensrichter nebst zwei seiner Beisitzer.



Zeugen von neuem vernommen u. s. f. (M. s. ooä. cl. 3. drum.'
srt. 1198 — 2051 und vergl. S. 539).

Durch die Constitution vom 22steil Frimaire I. 6 (1799)
wodurch die Consular - Regierung eingesetzt ward, gingen mit
dem gestimmten Gerichtswesen viele höchst wichtige Verände¬
rungen vor. Ueber den Tribunalen der ersten Instanz wurden
(srt. 61) in Civil-Sachen noch Appcllations-Gerichte eingesetzt,
deren Organisation durch das Gesetz naher bestimmt werden
sollte. Das Caffations-Gericht, die Geschwornen, die Friedens-
Gcrichte wurden (srt. 60, 62, 65) beibehalten. Die Stellen
der öffentlichen Ankläger hörten auf, und ihre Verrichtungen
wurden (srt. 63) den Staats - Procnratoren, die den Titel:
Rcgiernngs-Kommissarien (oowmisssire, llu gouverncment)
erhielten, übertragen. Es sollte (srt. 73) ein hoher Gerichts¬
hof (lisute cour) eingesetzt werden, um über die Amts - Ver¬
brechen der Minister, die (srt. 72) näher aufgeführt sind, zu
richten. Die Anklage konnte nur durch ein Dekret des gesetz¬
gebenden Korps und zwar auf eine Anzeige des Tribunatö und
nach vorhergehender Vernehmung oder Vorladung des Ange¬
schuldigten erkannt werden. (M. s. S. 565.) Das Erkenntniß
über die persönlichen Verbrechen, welche von Mitgliedern der
höchsten Coflegien und Korporationen des Reichs, den Senato¬
ren, Staats-Räthen n. s. f. begangen wurden, stand (srt. 70)
den gewöhnlichenGerichten zu, doch bedurfte es, um dieselben
anzuklagen, einer vorläufigen Ermächtigungdes Korps, dem
sie angehörten. Die Minister wurden (srt. 71) hinsichtlich der
gewöhnlichen (nicht amtlichen) Verbrechen als Staats-Räthe
angesehen. Ueber die Verbrechen, welche die Civil- und Crimi-
nal-Richter in Beziehung auf ihre Dienst-Verrichtungenbegin¬
gen, urtheilte (srt. 74) das Tribunal, wohin das Caffations-
Gericht sie verwies. *) Alle Agenten der Regierung, die Mi¬
nister ausgenommen, konnten (srt. 75) wegen Handlungen, die
sich auf ihre Dienstverrichtungen bezogen, nur in Folge einer
Entscheidung des Staats-Raths vor Gericht gestellt werden.
Das Erkenntnißgehörte übrigens den gewöhnlichen Gerich¬
ten an. — Die wichtigste Veränderung indessen, welche die

*) Man vergl. coll. ä'illStr. crim. srt. 479 — 503.
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Constitution vom I. 8 nicht allein in der Gerichts - sondern
in der gesammten Staats - Verfassung bewirkte, und wodurch
sie die Rückkehr zur monarchischen Regierung vorbereitete, war,
daß die Besetzung aller Richter-Stellen *) (mit einziger Aus¬
nahme der Mitglieder des Cassations - Gerichts und der Frie-
dens-Richter) in die Hände des Staats-Oberhaupts (des ersten
Consuls) gelegt ward, welcher die Richter und zwar auf Le¬
benszeit **) ernannte. Von dieser letzter» Bestimmung (daß
sie nämlich auf Lebenszeit ernannt wurden) waren die Frie¬
densrichter und die Regierungs-Kommissarien (Staats-Proku¬
ratoren) ausgenommen.Die erstem wurden (si-r. 60) nur auf
drei Jahre und zwar vom Volk ernannt. Die Negierungs-

*)Der Präsident Usarion sie kaase/ in seinem Werk: vs
1'satorits jackisisirs sa IHgiioe. ä I'sris 1818 Macht
«lisp. 9 hierüber einige wichtige Bemerkungen. „b>ss
koaotioa8 ju6isisire8 psaveat stos 6slsgases 6s Mols
rasaisosb: en oommission, ea sbsrgs, oa sa titrs ä'o(-
Loe. I^es sommissions 8ont rsvocsbls8 ü volonts. 1,68
vliargss as soaksesat 6e lasms ^U6 6ss CoactiOlls teia-
porsir68; msi8 Is tsms er» S8t 6stsrmins par Is loi st
pencksat 8S 6urss slls8 8ont irrevovsl>Ie8. ........
8i Is ^oaveraemont est 6s8potigus, il a« 6oit st il as
psut svoir gas 6e 8implss vvlaaii88ioa8. .......
I1SN8 168 rs'pat>Iigas8 6S8t Is loi glli sonksrs elle-
invlae Is pauvoir ; st il n'^ a poiat 6'sutorlts gui
pui88S ckstruine 8on ouvrsgs, psr son8Sguent polst 6s
6v8titation srbitrsirs. O'un aatrs sots, si Iss kons-
tionnairss stoieat insmovil)l68, I'i»slritu6s 6a poavoir
sveillveoit Isur smlritlon, st Is lilrerts pulrligus 8eroit
«n stsnAsi'. — soatisire 6sas Is8 moasroliiss, . . .
oa Is loi 6s I'etst slsve entrs Is prinos st sss «ujets
uns barrlörs gas los smbitioas ls8 plu8 ga6ssisu86s
80 nt (oroess 6s rsspeetsi', non 8SaIsm6nt is 8tsl>ilit6
äa Foavernsrnent a'e8t ps8 inensvss pso I'insmovibilits
6s8 plsoe8, msi8 il «8t nsss88sire, gas Iss o(lir:s8 6s
juckisstars joui886at 6s setts prsroZstivs st insme s'est
slls gui eon8titas privsipslsmsnt Is8 laoasroliies tem-
psres8."

*')Alle Richter (die Friedens-Richter abgerechnet) behielten
ihre Stellen lebenslänglich, wenn sie nicht entweder wegen
Amtsvcrbrechcn (koi'ksitul-e) verurthcilt, oder aus der Liste
der Wahlfähigen ausgestrichen wurden, srt. 68, (7 —14).



Kommissarien konnte die Regierung (srt. 41) nach Willkühr
wieder von ihren Stellen abberufen. Dieses letztere war aus
der dritten Constitution (vom I. 1795) in die neue (vom I.
1799) übergegangen, und daher nicht auffallend. Um die Be¬
stimmung der letzter», nach welcher die Richter nicht mehr vom
Volk, sondern von der Regierung ernannt wurden, minder grell
zu machen, sollten dieselben (sm. 67) nur aus den vom Volk
als vorzügliche Bürger (als Notable) bezeichneten, genommen
werden. Diese Notabilität hatte drei Grade. Die Bürger des¬
selben Bezirks (arronclissomont oommnnsl) *) wählten (nach
der Constit. von 1799, »m. 7, 8, 9) aus ihrer Mitte den zehn¬
ten Theil zu Notablen der Gemeinden. Alle unter diesen, wel¬
che zu demselben Departement gehörten, wählten ferner aus
ihrer Mitte den zehnten Theil zu Notablen des Departements,
und diese letztem wählten nnter sich nach demselben Verhältniß
die Notablen der Nation. Nach der Constitution von 1799
Om. 67) sollten die Mitglieder der ersten Instanz-Gerichte
entweder aus den Gemeinde- oder Departcments-Notablen,die
Mitglieder der Appel-Gerichteaus den Departemcnts-Notablen,
und endlich die des Cassations - Gerichts aus den Notablen der
Nation genommen werden. Die bei diesen verschiedenen Gerich¬
ten fungirenden Regierungs-Kommissaire wurden aus den No¬
tablen desselben Grades, wie die Richter, genommen. Um die
Regierung bei der Wahl ihrer Beamten nicht zu beschränken,
verordnete noch srt. 14 , daß die bei der Einführung der Con¬
stitution schon ernannten Beamten nothwendig zu den Notablen
des gesetzlichen Grades gehören sollten. — In demselben Jahr
(der Republick), mit der Constitut. (den 27sten Vcnt. I. 8,
18ten März 1800) erschien ein sehr ausführliches Gesetz**)
über die Organisationder Tribunale. Die Zahl der Civil-Ge-
richte der ersten Instanz ward dadurch sehr vermehrt; indem
(-»rt. 6,7) nicht mehr, wie bis hierhin, in jedem Departe¬
ment , sondern in jedem Arrondissement ein solches Tribunal
bestehen sollte, welches in den nicht zur Appellation geeigneten

*)Der Bezirk einer Unter-Präfectur. M. s. das Gesetz vom
28sten Pluv. I. 8 art. 1,8. (Dosen. toni. II. p. 310).

**) Dosen. eoä. gen. t. IV. x. 250.
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Civil-Sachen in erster und letzter Instanz - in den von den
Friedensrichtern durch Appellation an dasselbe gebrachten Sa¬
chen in letzter- und in den übrigen Civil- so wie auch in cor-
rectionnellen Sachen in erster Instanz entschied. Ucberdcm
ward in jedem Departement Ort. 32) ein Criminal - Gericht
niedergesetzt, vor welches, außer allen Criminal - Sachen, auch
die Correctionnellen in zweiter Instanz *) gebracht wurden.
Ort. 33). Den Bestimmungen der Constituircuden (Dccr. vom
Lösten Januar 1791. Des«». rom. III. p. 262) so wie der
Constitution vom I. 1795 Ort. 245—247) gerade zuwider,
wurden die Criminal-Richter nicht aus den Distrikts - Gerichten
genommen, sondern es wurden dazu eigene Richter ernannt.
Die Präsidenten der Criminal-Gerichte wurden hingegen Ort. 35)
ans den Mitgliedern der AppcstHofe, und zwar für ein Jahr,
von dem ersten **) Consul gewählt. Doch versah ein Mitglied
des Tribunals der ersten Instanz die Stelle eines Dircctors
der Jury Ort. 15). — Neun und zwanzig in dem Gesetz be¬
stimmt angegebene Departements (»rt. 21) erhielten Appella-
tions-Gerichte, an welche die Berufung in Civil - und Handels-
Sachen ging. Ort. 22). Bei einem Urtheil der Arrondiffe-
ments-Gerichte mußten wenigstens drei- und bei einem der
Appellations-Gerichte wenigstens sieben Richter mitwirken. Ort.
16, 27). Die Präsidenten und Vice-Präsidenten sowohl der
Appellations - als der ersten Instanz - Gerichte wurden Ort. 14,
25) aus den Mitgliedern derselben von dem ersten Consul und
zwar auf drei Jahre ernannt; doch konnten die einmal ernann¬
ten immer wieder gewählt werden. Die Gerichts - Secretarien
aller Tribunale ernannte Ort. 92) der erste Consul, und ent¬
ließ sie wieder nach Gutdünken. Nach srt. 93, 94 sollte bei -
allen Gerichten eine bestimmte Zahl von Anwälten Ovoue's)
mit dem ausschließlichen Recht, die Partheien vor Gericht zu

^ .
*) Ueber die Compctcnz derselben in correctionnellen Sachen

sebc man das Gutachten des Staats-Raths vom 25stcn
Oktober 1806. Des«», tom. IV. x. 380.

**)Jn Beziehung auf den Präsident ward dieses durch die
Constitut. vom I. 1804. srt. 135 wieder geändert. M. s.
weiter unten.



vertreten und Anträge zu machen, angestellt werden. Mit
Beziehung auf diesen Artikel bestimmte der Beschluß Orröto)
der Consuln vom 18tcn Fructid. I. 8 l5teu September 1800,
Dosen. tom. IV. p. 274), daß die Anwälte provisorisch das
durch die- Ordonnanz vom I. 1667 vorgeschriebene Verfahren
befolgen sollten. — Das Gesetz vom 27sten Ventose I. 8 ent¬
hält übcrdem noch sehr umständliche Bestimmungen über den
Cassations-Hof, worüber an einer andern Stelle gehandelt wer¬
den soll.

Durch das organische Senatus-Conjult vom 16tcn Ther¬
mit». I. 10 (4ten August 1802, Dosen. tom. I. p. 139) erlitt
die Staats-Verfassungwieder eine wesentliche Veränderung; in¬
dem Napoleon auf Lebenszeit zum ersten Consul ernannt ward.
So wie sich dadurch die Regierungsfvrmder Monarchischen
noch um einen Schritt näherte, brachte dieses auch in der gan¬
zen innern Verwaltung analoge Wirkungen hervor. Mit Aus¬
nahme der Friedensrichter brauchten die Richter nicht mehr aus
irgend einer Wahl-Liste *) genommen zu werden, sondern der
erste Consul ernannte sie ganz nach Gutdünken. Nur die Mit¬
glieder des Cassations--Hofes wurden Ort. 85) von dem Se¬
nat aus drei von dem ersten Consul vorgeschlagenenCandida-
ten gewählt. Die übrigen Bestimmungen, welche das erwähnte
Senatuö -Consult in Beziehung auf die Gerichts-Verfassung
enthält, bezwecken vorzüglich eine gewisse Unterordnungder
Gerichte untereinander, nach Verschiedenheit ihres Rangs. Der
Senat sollte Ort. 54. nr. 4) Urtheile der Tribunale, wenn sie
für die Sicherheit des Staates gefährlich wären, für nichtig
erklären. Der-Großrichter(Justitz-Minister) führte Ort. 80),

*)Mit den Wahlversammlungen ging eine gänzliche Umän¬
derung vor, die indessen hier nicht näher erklärt werden
kann. (M. ,s. 'srt. 1 — 38 des angeführten Senatus - Con-
sults). Nach srt. 8,9 schlugen die Cantons-Versammlun¬
gen zwei Candidaten zu Friedensrichtern vor, woraus der
erste Consul einen auf 10 Jahre wählte. Von den andern
Richtern ist in den Artikeln, welche die Wahlversammlun¬
gen betreffen, und auch sonst an keiner Stelle, als ob diese
bei Ernennung der Richter auf irgend eine Art mitwirkten,
die Rede. M. s. n. S. 667 u. Llorlin Doport. srt. olootioo.



wenn die Regierung es für angemessen hielt, in dem Cassa-

tions-Gericht so wie in allen Appcllations-Tribunalcn den Vor¬

sitz. Er erhielt Ort. 81) die obere Aufsicht über alle Gerichte

nnd ihre Mitglieder, so wie das Recht, Ihnen einen Verweis

zu geben. Wenn er im Cassations - Gericht den Vorsitz führte,

so hatte dieses das Recht der Censur und Disciplin über die

Appcllations - und Criminal-Gerichte. Es konnte, wegen wich¬

tiger Ursachen lpour osnse Zrsve) *), die Richter suspendiren,

und sie vor den Großrichtcr fordern, um Rechenschaft von ih¬

ren Handlungen abzulegen. Die Appel-Gerichtc wurden Ort. 83)

mit der Oberaufsicht über die Civil - Tribunale ihres Gcrichts-

Sprcngcls, und eben so die letzter» mit derjenigen über die"

Friedens - Gerichte ihres Bezirks beauftragt. Die Regierungs-

Kommissarien (Staats-Procuratoren) bei diesen Gerichten stan¬

den Ort. 84) untereinander in demselben Verhältniß von Un¬

terordnung, wie die Gerichte, wobei sie fungirten. — Im Jahr

12 der Republick (1804) endlich erhielt die Staats-Verfassung

die Form, zu welcher sie schon lange hinneigte. Durch das or¬

ganische Scnatus - Consult vom Wsten Floreal (18ten Mai)

d. I. ward Frankreich in eine Monarchie umgewandelt, und

Napoleon bestieg in Folge dessen unter dem Titel: Kaiser der

Franzosen, den Thron. Die Veränderungen, welche dadurch

in der Gcrichts-Verfassung bewirkt wurden, betrafen, die Ein¬

setzung des hohen kaiserlichen Gerichtshofs abgerechnet, fast nur

die Namen. Das Cassations - Gericht, die Appcl- und Crimi¬

nal-Gerichte erhielten Ort. 136) den Titel: Gerichtshöfe Oours),

und ihre Urtheile wurden Beschlüsse (Endurtheile, srr-ö-t») ge¬

nannt. Der Präsident des Cassations-Hofes, so wie der eines

Appcl-Hofs, welcher aus mehrern Sectionen bestand, erhielt

den Titel: erster Präsident, und die Vice - Präsidenten dieser

Gerichte wurden Präsidenten genannt. Alle ersten Präsidenten

*) Die Constit. vom Wsten Frim. I. 8 gab Ort. 74 M. s.
S. 661) dem Cassations-Gericht nur das Recht, die Rich¬
ter wegen Dienstvergehen an die geeigneten Gerichte
zu verweisen. Unter „osuso " versteht man indes¬

sen jede Handlung, wodurch der Richter die Würde seines

Standes herabsetzt. M. s. !Uo>I>» lko^ort. k»rt. oensure,
wo ein merkwürdiger Fall vorkommt.
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wurden («rt. 134) vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt. Den

Regicrmigs-Kommiffarien ward ihr ehemaliger Titel: Prokura¬
toren wiedergegeben. Bei dem Caffations-Hof und den Appel-
Höfen hießen sie „Kaiserliche General - Prokuratoren" und bei
den übrigen Gerichten „Kaiserliche Prokuratoren."

Von dem I. 1803 bis 1810 wurden nach und nach die
fünf Gesetzbücher verfaßt und verkündigt. Die Epoche, von
welcher jedes derselben in Wirksamkeit gesetzt.ward, ist schon
(S. 169—171) angegeben. —

Im Jahr 1807 ward durch das Senatus--Consult vom
12ten Oktober (Oesen- tom. IV. x. 435) in den persönlichen
Verhältnissen der Richter eine wichtige Veränderung hervorge¬
bracht. Demselben gemäß blieben den Richtern ihre Stellen,
erst nach fünfjähriger Dienstzeit, auch ferner für ihr
Leben gesichert. Der in dem Gesetz selbst angegebene Grund
dieser wichtigen Veränderung war, damit, da die Richter, um
in ihren Stellen zu bleiben, nicht mehr nöthig hätten, sich zu
bemühen, daß ihre Namen in der Liste der Wahlfähigen blieben
(M. s. S. 662. Not.**), die Regierung eine andere Bürgschaft
ihrer Rechtschaffenheit und Geschicklichkeiterhielte. (M. s. Hesr.
4. ksris. cl. l'sutoi-. juäie. ollsp. IX. p. 164,165).

Den ZOsten März 1808 erließ der Kaiser das wichtige
Dekret über die Polizei und Dienstordnung der Gerichte,*) wo¬
durch der Geschäftsgang fast die Form erhielt, die er noch jetzt
hat. Es enthält über die Art, wie die Sachen vor die Ge¬
richte gebracht, wie die Geschäfte vertheilt, wie die Sitzungen
gehalten, die Stimmen eingesammelt werden sollen, u. s.f. die
genauesten Bestimmungen, wovon wir an den gehörigen Stel¬
len schon das Wichtigste angeführt haben. In den Appel-Höfen,
die aus mehrern Kammern oder Abtheilungen bestehen, soll
Ort. 5), jedes Jahr eine Abwechselung der Mitglieder der
einzelnen Kammern (roulemem äes juges)**) Statt finden;

*) Dessaus o. tom« IV. ?- 438.
**)„De rouleiuent surs lies 4s teils wgniers is'il sorts

öle ellsgue clismllre Is rnsjorite cle» inembros Hui ss-
ront »e^gitis 4sns les sulres sliLrallres, le plus SAgls-
weat xossible, et evoorv, 4s wsaiers les ju^es



eine Einrichtung, welche sehr wohlthätig wirkt, um das Ein¬
förmige des Geschäftslcbcns zu unterbrechen, und den Fleiß
und die Thätigkeit von neuem zu beleben. Zur Entscheidung
von besonders wichtigen Gegenständen, von Streitigkeiten über
den Civilstand der Bürger, Syndicats-Klagcn und Sachen, die
nach der Cassation an den Hof verwiesen werden, vereinigen
sich (srt. 22) zwei Kammern zu einer feierlichen Sitzung (su-
äienos solennelle) , in welcher der erste Präsident den Vor¬
sitz führt. Der Kaiser wünschte seine Gerichte mit demselben
Glanz, wie die ehemaligen Parlamente, umgeben zu sehen.
Daher sollte nach dem Beispiel derselben die jährliche Wieder-
Eröffnnng der Appcl-Höfe nach den Ferien mit großer Feier¬
lichkeit geschehen, (srt. 101). Das Gesetz vom 20sten April
1810, so wie das kaiserl. Dekret vom gtcn Juli desselb. Jahrs,
(vesen. tom, lV. x. 466,474) wovon wir sogleich reden wer¬
den, bestimmt (srt. 8 und 33,34) dieses noch näher, dahin,
daß den ersten Mittwoch nach Wiedereröffnung der Sitzungen
eine Versammlung aller Kammern des Hofs, so wie auch der
bei demselben angestellten Advocaten und Anwälte Statt finden
soll, worin der Gencral-Procurator oder in seinem Namen Ei¬
ner der General-Advocaten eine Rede über die Art, wie die
Justitz verwaltet worden, hält; die Mißbräuche, die sich etwa
eingeschlichen haben, bezeichnet, und nach Gutfindcn seine An¬
träge zur Abschaffung derselben macht. Der Hof ist verpflich¬
tet, auf diese Anträge einen Beschluß zu fassen, welcher nebst
der Rede des General-Procurators dem Großrichter eingesendet
werden muß. Die Advocaten erneuern bei dieser Gelegenheit
ihren Eid. — Die General-Prokuratoren beiden Appel-Höfen
und eben so die Staats-Prokuratoren bei den Tribunalen der

ersten Instanz sind (srt. 79, 80, des Decr. vom 30. März 1808)
verpflichtet, über die Befolgung der Gesetze und Dicnstverord-
nungen zu wachen, und wenn sie in dieser Hinsicht Etwas zu
bemerken haben, so sind sie befugt zu fordern, daß der Präsi¬
dent deshalb eine allgemeine Versammlung aller Kammern ansage.

psssent suooessivemsnk Osns toutes les olisrudres."
Der älteste Richter (äcr^en) war jedoch von diesem rou-
lement ausgenommen.



Dasselbe Dekret enthält schließlich («rt. 100 —107) noch einige
Bestimmungen über die Bestrafung der Dienstvergehen der mi¬
nisteriellen Beamten.

Das letzte umfassende Gesetz, welches unter der kaiser¬
lichen Regierung über die Organisation des Richterstandes
(äo I'orärs judicisire) und die Verwaltung der Gerech¬
tigkeit erschien, ist das vom 20sten April 1810, *) welchem
wie gewöhnlich, bald (den 6ten Juli und 18ten Aug. d. I.)
zwei kaiserliche Dekrete **) als nähere Erläuterung folgten,
und wodurch dieser wichtige Gegenstand seine letzte Vollen¬
dung erhielt. Es ist nicht nöthig den Inhalt dieser Verord¬
nungen hier näher auseinanderzusetzen; indem das Wesentliche
schon an den gehörigen Stellen mitgetheilt worden. Wir ver¬
weisen also den Leser wegen des Nähern auf das Gesetz selbst,
und bemerken nur noch Folgendes. Die Appel-Höfe erhielten
Ort. 1) den Titel: Kaiserliche Gerichtshöfe und die Mitglie¬
der derselben den: Kaiserliche Rathe. Den ersten Gerichts-Se-
cretaricn bei den Appcl-Höfen ward durch das Dekret vom
tzten Juli 1810 srt. 54 (vergl. mit srt. 24, 28 des Dccr. vom
18ten Aug. d. I.) ausschließlich der Titel: Obergerichts-Sccre-
tair (Al-ofker en cliek) beigelegt; (welcher in dem ehemaligen
Frankreich dem ersten Secretair bei jedem Gericht zukam. (Ver¬
tiere srt. Arekller 6N edel). Den verschiedenen Beamten
des öffentlichen Ministeriums gab das Gesetz (vom 20. April
1810) die Namen, die sie noch jetzt führen, und die schon
(S. 197 Not.) angeführt worden. Das kaiscrl. Dekret vom
6ten Juli 1810 regelte überdem (srt. 48,49) die Dienstverhält¬
nisse dieser Beamten untereinander. Wenn der General-Advo-
cat mit dem General-Prokurator nicht einerlei Meinung ist,
so erstattet ersterer dem gesummten Parquet über die Sache
einen Vortrag, worüber förmlich abgestimmt wird. Demjeni¬
gen gemäß, was hier nach Stimmen-Mehrhcit beschlossen wird,
muß der Antrag in der öffentlichen Sitzung gemacht werden.
Doch hat der General-Procurator, wenn etwa seine Meinung
im Parquet nicht durchgegangen ist, das Recht, selbst die Sache

*) 1108011 . voll. gön. tom. IV. p. 466.
**)iliiä. x. 474, 490.



und zwar seiner eigenen Meinung gemäß, dem Gerichtshof vor¬
zutragen. Die letztere Befugniß hat auch (nach srt. 19 des
Dekrets vom I8ten August 1810) der Staats-Prokurator bei
einem Gericht erster Instanz, wenn er mit einem seiner Substi-
tute verschiedener Meinung ist. Das Gesetz vom 20sten April
1810 enthält ferner (r»n. 48 — 62) bestimmte Vorschriften über
die Bestrafung der Richter, welche durch ihr Betragen die Würde
ihres Standes heruntersetzen. Die verschiedenen Strafen sind:
eine einfache Ermahnung (vensure simple) , eine Ermahnung
mit Verweis (>s censure sveo reprimsnäe), die provisorische
Suspension. Die Appel-Höfe und die Tribunale erster Instanz
urtheilen über ihre eigenen Mitglieder. Die Entscheidungender
letzten: müssen aber vor ihrer Vollstreckung dem Appel-Hof vor¬
gelegt (soumises) und alle Urtheile der Art dem Großrichter
(Justitz-Minister) eingesendet werden.

Nnr wenige Jahre spater, als die französ. Gerichts-Ver¬
fassung diese letzte Vollendung, durch das Gesetz vom 20sten April
18>0, erhalten hatte, stürtzte das Kaiserreich mit allen seinen
Herrlichkeiten zusammen. Die Restauration hielt es indessen für
angemessen Alles so -fortbestehen zu lassen, wie sie es vorfand und
nur mit behutsamer Hand daran zu rühren. Durch die Charte
(sowohl durch die vom J. 18l4srr. 58, als durch die von 1830
srt. 49) ward die Unabsetzbarkeit der Richter (mit einziger Aus¬
nahme der Friedensrichter *) als unabänderlicher Grundsatz in
die Constitution aufgenommen. Zugleich ward dadurch dem Kö¬
nig die Ernennung aller Richter, auch der des Cassations-Hofs,
übertragen. (Man sehe die königl. Verordnung vom 15. Febr.
1815. Vesevne t. III. p. 166). Nur die Mitglieder der Han-
dels-Gerichte werden noch, wie früher unter der kaiserl. Regie¬
rung, (wovon im 5ten Abschn.) ernannt. Der hohe kaiserl. Ge¬
richtshof und eben so die Special-Höfe hörten auf; dagegen wur¬
den, wie wir schon früher bemerkt, der Pairs-Kammerfür ei¬
nige Fälle richterliche Befugnisse beigelegt.

*) Die Zeit, für welche die Friedensrichter gewählt wurden,
hat mehrfach gewechselt. Unter der kaiserl. Regierung
wurden sie zuletzt vom Kaiser auf unbestimmte Zeit er¬
nannt, doch konnte ihre Ernennung zurückgenommen werden.
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